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 Veröffentlicht am 12.01.1995

Norm

StGB §34

Rechtssatz

Das Vorbringen der Berufungswerberin, sie sei Mutter dreier minderjähriger Kinder und der Ehemann sei nicht deren

Vater, sodaß diesen - im Fall ihres Strafvollzuges - die Heimunterbringung drohe, vermag in dieser Form keinen

Milderungsgrund abzugeben.
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